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(1) Die Verp ichteten haben die Aufnahme oder Fortführung einer Korrespondenzbankbeziehung mit einer Bank-

Mantelgesellschaft zu unterlassen und haben angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um dafür zu sorgen, dass sie

keine Korrespondenzbankbeziehung mit einem Kredit- oder Finanzinstitut eingehen oder fortführen, das

bekanntermaßen zulässt, dass seine Konten von einer Bank-Mantelgesellschaft genutzt werden.

(2) Den Verp ichteten ist jedenfalls das Führen anonymer Konten, anonymer Sparbücher oder anonymer

Schließfächer untersagt; § 7 Abs. 8 bis 11 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Die Bundesregierung hat im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates durch Verordnung jene

Staaten als Nicht-Kooperationsstaaten zu bezeichnen, die auf ihrem Territorium oder in ihrem sonstigen

Hoheitsbereich nicht die nach internationalen Standards erforderlichen Maßnahmen gegen Geldwäscherei ergreifen.

Eine Verletzung internationaler Standards ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Rat der Europäischen Union

oder die Financial Action Task Force on Money Laundering entsprechende Beschlüsse gefasst haben.

(4) Im Zusammenhang mit Nicht-Kooperationsstaaten gelten folgende Bestimmungen:

1. Personen mit Sitz oder Wohnsitz in einem Nicht-Kooperationsstaat gelten, sofern nicht das Gegenteil bewiesen

wird, jedenfalls als Personen, welche den im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung eines Verp ichteten

zu stellenden Ansprüchen nicht genügen.

2. Eine Konzession darf an einen Verp ichteten nicht erteilt werden, wenn eine oder mehrere Personen, die eine

quali zierte Beteiligung an dem Antragsteller halten, ihren Sitz oder Wohnsitz in einem Nicht-Kooperationsstaat

haben, es sei denn, der Antragsteller beweist, dass der Verp ichtete nicht zu Zwecken der Geldwäsche benutzt

wird und keine Geschäfte entgegen völkerrechtlich verbindlichen Entscheidungen der Vereinten Nationen tätigt.

3. Die FMA hat den Erwerb einer quali zierten Beteiligung durch Personen mit Sitz oder Wohnsitz in einem Nicht-

Kooperationsstaat an einem Verpflichteten zu untersagen.

4. Die Feststellung der Identität eines Kunden mit Sitz oder Wohnsitz in einem Nicht-Kooperationsstaat darf

ausschließlich dadurch erfolgen, dass der Kunde persönlich beim Verp ichteten erscheint und sich durch einen

amtlichen Lichtbildausweis im Original ausweist, wobei diese Erfordernisse bei Geschäften auf fremde Rechnung

sowohl für den Treuhänder als auch für den Treugeber gelten; die Verp ichteten haben von den

Lichtbildausweisen Kopien herzustellen und gemäß § 21 aufzubewahren.

5. Alle Transaktionen,

a) deren Auftraggeber oder Empfänger eine Person mit Sitz oder Wohnsitz in einem Nicht-Kooperationsstaat ist,

oder

b) die auf ein Konto oder von einem Konto bei einem ausländischen Kredit- oder Finanzinstitut mit Sitz in einem

Nicht-Kooperationsstaat getätigt werden,

sind, sofern der Betrag sich auf mindestens 100 000 Euro oder Euro-Gegenwert beläuft, von Kredit- und

Finanzinstituten unverzüglich der Geldwäschemeldestelle zu melden; § 16 ist anzuwenden. Die Meldep icht gilt

unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in mehreren Vorgängen, zwischen denen

eine Verbindung o enkundig gegeben ist, getätigt wird; ist der Betrag zu Beginn der Transaktion nicht bekannt, so

ist die Meldung zu erstatten, sobald der Betrag bekannt ist und festgestellt wird, dass er mindestens 100 000 Euro

oder Euro-Gegenwert beträgt.
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